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Verband Schweiz. Dachpappen-Fabrikanten E. G.

_Verkaufs- und Beratungsstelle: ZURICH Peterhof :: Bahnhofstrasse 30

SU Telegramme: DACHPAPPVERBAND ZÜRICH - Telephon - Nummer Selnau 3636

Lieferung von:

Asphaltdachpappen, Holzzement, Klebemassen, Filzkarton

leerfreie Dachpappen
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Ïhtnbest«t§6e|dj(uj3 com 23. SR at 1919 oorgefebene finan*
Zielle 9>litt)Ufe con 93unb, Danton unb ©emeinbe zu er=

langen. SBir betrachten eS als gegeben, bafj bie @e=

meinbe in angemeffener SBeife mithilft ; fie roirb fid) ba=

bei non ben im 3af)re 1911 aufgehellten ©runbfäben
leiten laffen unb abgefefjen non ifjter finanziellen 23 e=

teiligung namentlich burch 29ereitftellung unb rationelle
Aufteilung geeigneten 23augelctnbeS, bitrcf) zroecfmäfuge
©rleid)terungen be§ .tlleinroohnungsbaues in baupolijci=
lieber Jjpinficht bem Unternehmen roertoolle görberung
angebeiljen laffen. Sazu hat fie ganz befonbere 23er=

anlaffung, ba eS fich jettf oor allem barum hanbelt, burd)
Belebung ber 93autätigfeit ber ArbeitSlofigfeit im 23au=

gemerbe fo roirtfam als möglich P fteuern. Ser Stabt=
rat hofft, burd) bie an bie |>anb genommenen Überbau*
ungSftubien in 23älbe ber ju bilbenben ©enoffenfdjaft
bie richtigen SSBege für balbige Inangriffnahme ber 93au=

tätigfeit ju ebnen. Unfere fjürforge roirb fid) aber

natürlich nicht auf biefe nun in ber 23ilbung begriffene
eine ©enoffenfdjaft befd)ränfen. 2Bir fteden unfer $iel
Weiter, bie ganze pfünftige bauliche ©rroeiterung ttad)
Atafjgabe bes 23ebürfniffeS in einer Art p förbern unb
iu leiten, bie ber ©rfenntniS entfpricht, bafj baS 90 o h

UungSproblem p ben roid)tigften Mitteln ge=
t)ört, bie fojiale Spannung herabzufetjen.

©artenftaöt ipiccorö, Rietet & ©te. in ©enf. Sie
»tSchroeijerifdje ©efellfdjaft für Anfiebelung auf bem Öanbe"

ueranftaltet im Äunftgeroerbentufeum Zürich eine AuS«
ftellung ber ©ntroürfe p biefer Sîonf'urrenj. Sie bauert
*>om 6. bis 16. fjuli.

Sie neue Uernriwimg über bie Beraebung nun

Bauarbeiten unb Lieferungen (Submiifions-
règlement) ber ©emetnbe Horfdind).

(<ScE)tu§.)

III. Angebote.
Art. 12. ©inreithung ber Angebote. 1. Sie

i^ngebote müffen ber AuSfdjreibung genau entfprethen.
Bte ©ingabebogen finb oollftänbig auszufüllen unb p
pterjei^nen. Sie müffen oerfdjloffen unb mit ber oer=

fugten Überschrift oerfeljen fpäteften§. am legten Sage
©ingabefrift ber bezeichneten Am tSftelle eingereicht
ber $oft übergeben roerben. 23er fpätete Angebote

terben unberiidfichtigt. 2. Änberungen unb fKüdpg ber
jPgebote fönnen nur roährenb ber ©ingabefrift unb nur
** tnftlidjer fform erfolgen.

Art. 13. ©emeinfame Angebote. Angebote
mehrerer ißerfonen 51t gemeinfamer Übernahme einer
Arbeit ober folche oon ißrobuftiogenoffenfehaften, roie
Solleftioeingabe geroerblicher 23ereinigungen (23erufSoer=
bänbe ufro.), finb juläffig, roenn fich tfie 23eroerber für
baS Angebot unb bie oorfchriftmaffige Arbeit folibarifd)
oerbinblid) erflären unb in ihrer ©ingabe einen befon=
beren 23eoollmächtigten bezeichnen.

Art. 14. 23erbinblidhfeit ber Angebote. So=
fern in ber Ausfehreibung nichts anbereS beftimmt ift,
bleiben bie 23eroerber nach Ablauf ber ©ingabefrift oier
®od)en an ihre Angebote gebunben ; inbeffen follen An=
geböte, in benen ber 23eroerber erflärt, fich nur für eine

fürzere $rift binben zu roollen, nicht auSgefdjloffen roer=
ben, fofern bie 23ergebung bis zu biefem ^eitpunfte er=

folgen ïann.
Art. 15. ^3rojeftoorfd)lage. 1. SSBerben mit ben

Angeboten zugleich befonbere projette (ißlane, SQZobelle,

SJlufter, ftatiftifche ^Berechnungen ufro.) eingeforbert, fo
follen biefe angemeffen entfdpbigt roerben, fofern beren
Selbftfoften mehr als 1®/« ber ÜbernahmSfumme auS=

mathen. 2. SBirb feine ©ntfdjäbigung oerabfolgt, fo
bleiben berartige tedpifche ©ntroürfe, abgefehen oon bem
Angebot, auf baS ber 3ufd)Iag füllt, ©igentum bes 93e=

roerbers unb bürfen ohne beffen ^uftimmung nicht be=

nüt)t roerben. 3. ©igentlidje ^ßrojeftroettberoerbe mit ober
otjne Übernahmsofferten finb entfpred)enb ben einfchlä--
gigen 23eftimmungen beS Schroeizerifchen Ingenieur» unb
Ard)iteftenoereirtS burchzuführen.

IV. ©röffnung unît Prüfung Der Angebote.
Art. 16. ©röffnung ber Angebote. Sie zufolge

einer Austreibung eingereichten Angebote finb bis zum
Ablauf ber ©ingabefrift oerfdjloffen zu holten.

Sie ©röffnung ber ©ingaben hot burch ein SJZitglieb
beS StabtrateS in ©egenroart zweier Beamten zu er*
folgen; babei ift ein ißrotofoll aufzunehmen unb oon
famtlichen ÏLHitroirfenben zu unterzeichnen.

Art. 17. Prüfung ber Angebote. Sie zuftän*
bigen Organe haben, atlfällig unter 3uziehung oon Sad)=
oerftänbigen, bie Angebote rechnerifch unb inhaltlich zu
prüfen unb babei allfällige SîedjnungSfehler, über bie ber
23eroerber einoernommen roerben fann, zu berichtigen unb
fämtüche Angebote auf gleich« ©runblage zu ftellen.

Art. 18. 93erz«id)niS ber Sdhluhfummen. SaS
23erzeichniS ber bereinigten Sdjlufifummen, foroie baS

^rotofolt über bie ©röffnung ber ©ingaben, finb ben
Seroerbern befannt zu geben unb fteht ihnen nach er=

folgter 3ufd)lagSerteilung roährenb 10 Sagen zur ©in--
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Bundesratsbeschluß vom 23. Mai 1919 vorgesehene finau-
zielle Mithilfe von Bund, Kanton und Gemeinde zu er-
langen. Wir betrachten es als gegeben, daß die Ge-
meinde in angemessener Weise mithilft; sie wird sich da-
bei von den im Jahre 1911 aufgestellten Grundsätzen
leiten lassen und abgesehen von ihrer finanziellen Be-
teiligung namentlich durch Bereitstellung und rationelle
Aufteilung geeigneten Baugeländes, durch zweckmäßige
Erleichterungen des Kleinwohnungsbaues in baupolizei-
licher Hinsicht dem Unternehmen wertvolle Förderung
angedeihen lassen. Dazu hat sie ganz besondere Ver-
anlassung, da es sich jetzt vor allem darum handelt, durch
Belebung der Bautätigkeit der Arbeitslosigkeit im Bau-
gewerbe so wirksam als möglich zu steuern. Der Stadt-
rat hofft, durch die an die Hand genommenen Überbau-
ungsstudien in Bälde der zu bildenden Genossenschaft
die richtigen Wege für baldige Inangriffnahme der Bau-
tätigkeit zu ebnen. Unsere Fürsorge wird sich aber

natürlich nicht auf diese nun in der Bildung begriffene
eine Genossenschaft beschränken. Wir stecken unser Ziel
weiter, die ganze zukünftige bauliche Erweiterung nach
Maßgabe des Bedürfnisses in einer Art zu fördern und
Zu leiten, die der Erkenntnis entspricht, daß das W o h -

üungsproblem zu den wichtigsten Mitteln ge-
hört, die soziale Spannung herabzusetzen.

Gartenstadt Piccard, Pictet S Cie. in Genf. Die
»Schweizerische Gesellschaft für Ansiedelung auf dem Lande"
veranstaltet im Kunstgewerbemuseum Zürich eine Aus-
stellung der Entwürfe zu dieser Konkurrenz. Sie dauert
vom 6. bis 16. Juli.

Sie neue Berordniiug über die Vergebung von
Vamrbeilen und Lieserunge» <Subn>iWns-

reglemenh der Gemeinde Rnrschach.
(Schluß.)

III. Angebote.

y
Art. 12. Einreichung der Angebote. 1. Die

Angebote müssen der Ausschreibung genau entsprechen.
-Lie Eingabebogen sind vollständig auszufüllen und zu
Unterzeichnen. Sie müssen verschlossen und mit der ver-
Engten Überschrift versehen spätestens am letzten Tage

sv Eingabefrist der bezeichneten Am tsstelle eingereicht
,ver der Post übergeben werden. Verspätete Angebote

wrben unberücksichtigt. 2. Änderungen und Rückzug der
Angebote können nur während der Eingabesrist und nur
^ schriftlicher Form erfolgen.

Art. 13. Gemeinsame Angebote. Angebote
mehrerer Personen zu gemeinsamer Übernahme einer
Arbeit oder solche von Produktivgenossenschasten, wie
Kollektiveingabe gewerblicher Vereinigungen (Berufsver-
bände usw.), sind zulässig, wenn sich die Bewerber für
das Angebot und die vorschriftmäßige Arbeit solidarisch
verbindlich erklären und in ihrer Eingabe einen beson-
deren Bevollmächtigten bezeichnen.

Art. 14. Verbindlichkeit der Angebote. So-
fern in der Ausschreibung nichts anderes bestimmt ist,
bleiben die Bewerber nach Ablauf der Eingabefrist vier
Wochen an ihre Angebote gebunden; indessen sollen An-
geböte, in denen der Bewerber erklärt, sich nur für eine
kürzere Frist binden zu wollen, nicht ausgeschlossen wer-
den, sofern die Vergebung bis zu diesem Zeitpunkte er-
folgen kann.

Art. 15. Projektvorschläge. 1. Werden mit den
Angeboten zugleich besondere Projekte (Pläne, Modelle,
Muster, statistische Berechnungen usw.) eingefordert, so

sollen diese angemessen entschädigt werden, sofern deren
Selbstkosten mehr als 1°/o der Übernahmssumme aus-
machen. 2. Wird keine Entschädigung verabfolgt, so
bleiben derartige technische Entwürfe, abgesehen von dem
Angebot, auf das der Zuschlag fällt, Eigentum des Be-
Werbers und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht be-

nützt werden. 3. Eigentliche Projektwettbewerbe mit oder
ohne Übernahmsofferten sind entsprechend den einschlä-
gigen Bestimmungen des Schweizerischen Ingenieur- und
Architektenvereins durchzuführen.

IV. Eröffnung und Prüfung der Angebote.
Art. 16. Eröffnung der Angebote. Die zufolge

einer Ausschreibung eingereichten Angebote sind bis zum
Ablauf der Eingabefrist verschlossen zu halten.

Die Eröffnung der Eingaben hat durch ein Mitglied
des Stadtrates in Gegenwart zweier Beamten zu er-
folgen; dabei ist ein Protokoll aufzunehmen und von
sämtlichen Mitwirkenden zu unterzeichnen.

Art. 17. Prüfung der Angebote. Die zustän-
digen Organe haben, allfällig unter Zuziehung von Sach-
verständigen, die Angebote rechnerisch und inhaltlich zu
prüfen und dabei allfällige Rechnungsfehler, über die der
Bewerber einvernommen werden kann, zu berichtigen und
sämtliche Angebote auf gleiche Grundlage zu stellen.

Art. 18. Verzeichnis der Schlußsummen. Das
Verzeichnis der bereinigten Schlußsummen, sowie das
Protokoll über die Eröffnung der Eingaben, sind den
Bewerbern bekannt zu geben und steht ihnen nach er-
folgter Zuschlagserteilung während 10 Tagen zur Ein-
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fidjt offen. Sas Stecht pr @infid)tnahme fieïjt roâîjrertb
biefer ffrift aud) ben gewerblichen BerufSoerbänben
unb ben Strbeiterorganifationen ju.

V. 3ufc(jfag3ertctlung.
SIrt. 19. SlrbeitSoergebung. Sie Vergebung foil

fo rafrf) als möglid) erfolgen. SItlen Seroerbern ift oom
erfolgten Bufdflag unoerzüglicf) Kenntnis p geben.

SIrt. 20. SluSfchluff oon ber 93erü«iftcE)ttgung.
3IuSgefd)Ioffen oon ber Berüdffid)tigung finb Singebote,
bie: a) oerfpätet eingegangen finb; b) ben ber SluSfcf)rei=
bung pgrunbe gelegten Bebingungen nic£)t entfpredjen;
c) nad) ben oon ben Seroerbern gemachten Sütgaben ober
eingereichten groben bem oorliegenben Bwecî nidjt ent=
fprec£)en ; d) BreiSanfätze enthalten, bie in einem offen=
t'unbigen SJlifjoerhältniS p ber geforberten Seiftung fte^en
ober bie Bîerfmale bes unlautern SBettberoerbeS an fiel)
tragen; e) für eine richtige unb rechtzeitige 3IuSfüt)rung
nidjt oolle ©eroähr bieten; f) oon Unternehmern einge=
reicht finb, oon benen nad)gerotefen ift, baff fte bie in
SIrt. 27, 28 unb 29 aufgestellten Beftimmungen nid)t
einhalten ; g) 001t Unternehmern eingereicht finb, bie eine

pm Umfang ober p ber SIrt ihres Betriebes im 3Dlifj=
oerhältniS ftehenbe Bald uon Sehrlingen halten; h) oon
Unternehmern eingereicht finb, bie bei früheren Ber=
gebungen ihren Berpflidjtungen nicht nadjfamen.

Strt. 21. BergebungSgrunbfähe. Bîaffgebenb
für ben Bufchlag nicht bie nieberfte ©ingabe, fonbern
ein in jeber Beziehung preiSroürbigeS unb annehmbares,
bie tüchtige unb rechtzeitige StuSführung möglichft geroähr*
teiftenbeS Angebot, bas auch bem Bewerber oorauSfid)t*
lid) noch "uen <^n Berhäftniffen entfprecfienben Berbienft
bringen fann.

Sfrt. 22. ^Preisberechnungen burd) Berufs*
oerbänbe unb ©eroerbetreibenbe.. 1. BerufSoer*
bänbe unb ©eroerbetreibenbe finb berechtigt, bei öffent*
liehen SfuSfd)reibungen ber Behörbe oor ber ©röffnung
ber Singebote ^Preisberechnungen mit ben notroenbigen
©injelangaben einzureichen. 2. ©rfcheint eine tprei§be=
redpung ber oergebenben Bef)örbe afS angemeffen, fo
foil bie Vergebung an eines» ober mehrere Singebote er=

folgen, bie nid)t erheblich baoon abroeidjen. 3. ©rffärt
bie Behörbe bie Berechnung eineê BerufSoerbanbeS afS

unannehmbar, fo hat letzterer baS Utecht, innert 3 Sagen

eine Überprüfung burd) minbeftenS zwei Sacf)oerftänbige
Zu oerlangen. Sie Sad)öerftänbigen merben zu gleichen
Seilen oon ber ©enteinbebehörbe unb bem betreffenben
BerufSoerbanb bezeichnet. Ser einftimmige Befmtb ber
Sacfjoerftänbigen, beftehe er in einer Bestätigung ober
in einer Berichtigimg ber Berechnung bes BerufSoer*
banbeê, ift im Sinne ber oorftehenben Biff- 2 für bie
Bergebung mafjgebenb. 4. Siegen ïeine Beregnungen
oon BerufSoerbänben oor, ober fönnen fid) bie Sadj=
oerftänbigen nicht einigen, fo hat bie Behörbe bie Ber*
gebung nadj freiem ©rmeffen unb in SBürbigung be§ in
SIrt. 21 aufgefteüten ©runbfaheS oorzunehmen. Bei großen
Untetfdjieben in ben geforberten greifen follen bie niebrig*
ften Singebote im allgemeinen nicht berücffid>tigt roerben,
fofern fid) nid)t bie Behörbe oon beren SIngemeffenheit
überzeugt hat.

Ért. 23.- 3Ibroech§lung unter beit Bewerbern.
Bei ber Bergebung ohne SluSfdjreibung, foroie bei zufolge
SluSfdjreibung eingegangenen annähernb gleichen Singe*
boten, folt auf möglidjfte 3Ibroed)Stung Bebacht genommen
unb auch ^n ortSanfäpigen unb einheimifdjen Bewerbern
gegenüber auswärtigen, ferner bem Berfertiger gegenüber
bem fpätibler ber Borzug gegeben roerben.

SIrt. 24. $u o erläff igt ei t unb Seiftun gS fähig*
leit ber Bewerber. Qn allen fällen hat fid) bie oer*
gebettbe Behörbe über bie Buoerläffigfeit SeiftungS*
fähigfeit ber Bewerber zu überzeugen; itisbefonbere foil
bieS in Bezug auf unbefannte ober zweifelhafte Bewerber
gefdfehen.

SIrt. 2.5. Bingbilbung. ©rgibt bie Prüfung ber
Singebote, bafj burdf Bingbilbung eine ungerechtfertigte
Breiêfteigerung bezroedt roirb, fo fann bie betreffenbe
Slrbeit unb Sieferung nach Slnf)örung ber betreffenben
Berufsocrbäitbe freitpnbig oergeben ober erftere in Begie
ausgeführt roerben.

SIrt. 26. 11 n t e r o e r g e b u n g e n. Übernommene Sfr»
betten bürfen ohne ausbrüdlidje Beroilligung ber oer-
gebenben Bebörbe roeber im ©anzen, noch in Seilen an
Itnterafforbantcn oergeben roerben. Surd) bie BeroiEi*

gung an Unterafforbanten, an bie bie oergeberebe Behörbe
nod) bie ihr gutfd)einenben Borbehalte fnüpfen fann, fo
Z- B. auch We Seiftung einer erhöhten Sicherheit, roirb
jebod) bie Berantroorttid)feit bes .^auptübernehmerS gegen-
über ber Behörbe nicht geänbert.

VI. Bcftimmungen betreffen!) Slrbeiterfürforgc.
Slrt. 27. SIrbeitSbebingungen. Sie Unternehmer

haben bie in ihrem ©eroerbe ortsüblichen SIrbeitSbebing»

ungen, befonberS in Bezug auf bie SIrbeitSzeit unb ben

SIrbeitSlohn, einzuhalten. SUS üblich gelten oor altem
biejenigen SIrbeitSbebingungen, bie in SIrbeitS= unb Sarif'
oerträgen zroifchen ben Unternehmern unb SIrbeiterorganh
fationen niebergelegt finb.

SIrt. 28. Sohnzufd)Iäge. 1. Slrbeiten über bie

normale SIrbeitSzeit finb tunlidjft zu oermeiben. 2. 3lß>

Überzeit gilt jebe oom Unternehmer ober feinem Beauf=

fragten angeotbnetc über bie normale SIrbeitSzeit hinaus^
gehenbe SlrbeitSleiftung. 3. Sie SIrbeiter bürfen bazu
nur mit ihrer Buftimmung oerroenbet roerben. 4. @0»

fern bie SIrbeitS= unb Sarifoerträge nichts anbereS be*

ftimmen urtb foroeit eS ftd) nicht um Schichtarbeit fjaw
belt, finb für Überzeit minbeftenS folgenbe Bufdflüge Z"

bezahlen: 25"/n, wenn bie Überzeitarbeit in ben Beitab"
fdhnitt oon 6 Uhr ntorgenS bis 8 Uhr abenbS fällt; 50®/"

oon 8 Uhr abenbS bis Süitternadjt unb für Sonntag^'
arbeit; 75®/» oon 90titternad)t bis morgens 6 Uhr; 100®/«

für Slrbeiten im SBaffer; für gefährliche Slrbeiten, bie

auSnahmSroeife zu oerridjten finb, ift ein angemeffener
Sohnzufchlag zu entrichten. SonntagSarbeiten bebürfeu
ber Bufümmnng ber Behörben.
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ficht offen. Das Recht zur Einsichtnahme steht während
dieser Frist auch den gewerblichen Berussverbänden
und den Arbeiterorganisationen zu.

V. Zuschlagserteilung.
Art. 19. Arbeitsvergebung. Die Vergebung soll

so rasch als möglich erfolgen. Allen Bewerbern ist vom
erfolgten Zuschlag unverzüglich Kenntnis zu geben.

Art. 20. Ausschluß von der Berücksichtigung.
Ausgeschlossen von der Berücksichtigung sind Angebote,
die: a > verspätet eingegangen sind; b) den der Ausschrei-
bung zugrunde gelegten Bedingungen nicht entsprechen;
c.) nach den von den Bewerbern gemachten Angaben oder
eingereichten Proben dem vorliegenden Zweck nicht ent-
sprechen; ll) Preisansätze enthalten, die in einem offen-
kundigen Mißverhältnis zu der geforderten Leistung stehen
oder die Merkmale des unlautern Wettbewerbes an sich

tragen; 0) für eine richtige und rechtzeitige Ausführung
nicht volle Gewähr bieten; k) von Unternehmern einge-
reicht sind, von denen nachgewiesen ist, daß sie die in
Art. 27, 28 und 29 aufgestellten Bestimmungen nicht
einhalten; g) von Unternehmern eingereicht sind, die eine
zum Umfang oder zu der Art ihres Betriebes im Miß-
Verhältnis stehende Zahl von Lehrlingen halten; b) von
Unternehmern eingereicht sind, die bei früheren Ver-
gebungen ihren Verpflichtungen nicht nachkamen.

Art. 21. Vergebungsgrundsätze. Maßgebend
für den Zuschlag ist nicht die niederste Eingabe, sondern
ein in jeder Beziehung preiswürdiges und annehmbares,
die tüchtige und rechtzeitige Ausführung möglichst gewähr-
leistendes Angebot, das auch dem Bewerber Voraussicht-
lich noch einen den Verhältnissen entsprechenden Verdienst
bringen kann.

Art. 22. Preisberechnungen durch Berufs-
verbände und Gewerbetreibende., 1. Berufsver-
bände und Gewerbetreibende sind berechtigt, bei öffent-
lichen Ausschreibungen der Behörde vor der Eröffnung
der Angebote Preisberechnungen mit den notwendigen
Einzelangaben einzureichen. 2. Erscheint eine Preisbe-
rechnung der vergebenden Behörde als angemessen, so

soll die Vergebung an eines oder mehrere Angebote er-
folgen, die nicht erheblich davon abweichen. 3. Erklärt
die Behörde die Berechnung eines Berufsverbandes als
unannehmbar, so hat letzterer das Recht, innert 3 Tagen

eine Überprüfung durch mindestens zwei Sachverständige
zu verlangen. Die Sachverständigen werden zu gleichen
Teilen von der Gemeindebehörde und dem betreffenden
Berussverband bezeichnet. Der einstimmige Befund der
Sachverständigen, bestehe er in einer Bestätigung oder
in einer Berichtigung der Berechnung des Berufsver-
bandes, ist im Sinne der vorstehenden Ziff. 2 für die
Vergebung maßgebend. 4. Liegen keine Berechnungen
von Berufsverbänden vor, oder können sich die Sach-
verständigen nicht einigen, so hat die Behörde die Ver-
gebung nach freiem Ermessen und in Würdigung des in
Art. 21 aufgestellten Grundsatzes vorzunehmen. Bei großen
Unterschieden in den geforderten Preisen sollen die niedrig-
sten Angebote im allgemeinen nicht berücksichtigt werden,
sofern sich nicht die Behörde von deren Angemessenheit
überzeugt hat.

Art. 23/ Abwechslung unter den Bewerbern.
Bei der Vergebung ohne Ausschreibung, sowie bei zufolge
Ausschreibung eingegangenen annähernd gleichen Auge-
boten, soll auf möglichste Abwechslung Bedacht genommen
und auch den ortsansäßigen und einheimischen Bewerbern
gegenüber auswärtigen, serner dem Verfertiger gegenüber
dem Händler der Vorzug gegeben werden.

Art. 24. ZuverlässigkeitundLeistungsfähig-
keit der Bewerber. In allen Fällen hat sich die ver-
gebende Behörde über die Zuverlässigkeit und Leistungs-
fähigkeit der Bewerber zu überzeugen; insbesondere soll
dies in Bezug auf unbekannte oder zweifelhafte Bewerber
geschehen.

Art. 25. Ringbildung. Ergibt die Prüfung der
Angebote, daß durch Ringbildung eine ungerechtfertigte
Preissteigerung bezweckt wird, so kann die betreffende
Arbeit und Lieferung nach Anhörung der betreffenden
Berufsverbände freihändig vergeben oder erstere in Regie
ausgeführt werden.

Art. 26. Unter Vergebungen. Übernommene Ar-
besten dürfen ohne ausdrückliche Bewilligung der ver-
gebenden Behörde weder im Ganzen, noch in Teilen an
Unterakkordanten vergeben werden. Durch die Bewilli-
gung an Unterakkordanten, an die die vergebende Behörde
noch die ihr gutscheinenden Vorbehalte knüpfen kann, so

z. B. auch die Leistung einer erhöhten Sicherheit, wird
jedoch die Verantwortlichkeit des Hauptübernehmers gegen-
über der Behörde nicht geändert.

VI. Bestimmungen betreffend Arbeiterfürsorge.
Art. 27. Arbeitsbedingungen. Die Unternehmer

haben die in ihrem Gewerbe ortsüblichen Arbeitsbeding-
ungen, besonders in Bezug auf die Arbeitszeit und den

Arbeitslohn, einzuhalten. Als üblich gelten vor allem
diejenigen Arbeitsbedingungen, die in Arbeits- und Tarif-
vertrügen zwischen den Unternehmern und Arbeiterorgani-
sationen niedergelegt sind.

Art. 28. Lohnzuschläge. 1. Arbeiten über die

normale Arbeitszeit sind tunlichst zu vermeiden. 2. Als
Überzeit gilt jede vom Unternehmer oder seinem Beauf-
tragten angeordnete über die normale Arbeitszeit hinaus-
gehende Arbeitsleistung. 3. Die Arbeiter dürfen dazu

nur mit ihrer Zustimmung verwendet werden. 4. So-
fern die Arbeits- und Tarifverträge nichts anderes be-

stimmen und soweit es sich nicht um Schichtarbeit hau-
delt, sind für llberzeit mindestens folgende Zuschläge zu

bezahlen: 25 wenn die Überzeitarbeit in den Zeitab-
schnitt von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends fällt; 50°/°
von 8 Uhr abends bis Mitternacht und für Sonntags-
arbeit; 75°/» von Mitternacht bis morgens 6 Uhr; 100°/°
für Arbeiten im Wasser; für gefährliche Arbeiten, die

ausnahmsweise zu verrichten sind, ist ein angemessener
Lohnzuschlag zu entrichten. Sonntagsarbeiten bedürfen
der Zustimmung der Behörden.
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2lrt. 29. £oî)nau§saf)Iung. Sie SluSzaplung
beS LopneS foil minbeftenS aile 14 Sage unb barf feineS=

Wegs in einer SBirtfcpaft erfolgen. 33e§af)lt ber Unter=
uepmer feine Slrbeiter nicpt pünftlicp, fo bat bie oer=
gebenbe SBeïjôrbe baS Dîec^t, bie SlrbeitSlöpne auf SRecps

nnng bes Unternehmers felbft auszurichten unb fict) oon
biefem für bie SopnauSzaplungen roeitere ©iöperpett geben
SU laffen.

2lrt. 30. Serfaufoon©etränfen unb £eb enS
Witt ein. Sem Unternehmer unb feinem 2lufficptSpers
fonal, foroie ben Arbeitern unb beren Drganifationen,
tft ber Verlauf oon ©etränfen unb Lebensmitteln an
bie airbeiter unterfagt. $n befonberen gälten t'önnen
Ausnahmen burd) bie oergebenbe Sepörbe im iRapinen
ber roirtfcpaftSpolizeilichen Sorfcpriftcn bemilligt merben.

3lrt. 31. airbeitSfräfte. Sei gleicher LeiftungS=
fä£)igfeit finb oorzugSroeife ein£;eimifc£;e unb ortSanfäfjige
Arbeiter ju befdjäfttgen.

9lrt. 32. Unfalls unb Äranfenoerficperung.
©amtliche aiitgefiellte unb Arbeiter müffen gegen bie folgen
uon Unfällen unb SerufSfranfpeiten oerficpert fein. aftafjs
fiebenb finb fjtebei bie ©runbfäpe ber eibg. SMnt'ew unb
Unfalloerficperung felbft bann, toenn bie betreffenben
Unternehmer biefen ©efepen an fiep nicpt unterteilt finb.
®er Unternehmer hat fid) ber 93ef)örbe gegenüber auf beren
Verlangen barüber auSjutoeifen, baff .er biefen Sebingungen
Unb ben gefeplicpen SBorfcftriften nachgefornmen ift.

Slrt. 33. 3lrbeitSräume unb ©icperpeitSeins
*tcp tun gen. 1. Sezüglicp ©anitätSzeug unb 9lborten
auf Sauptäpen roirb auf 3lrt. 8 ber ©erüftoorfchriften
perroiefen. 2. Soroeit tunlich, ift bafür zu forgen, baff
'W SBinter heizbare UnterfünftSräume für ben 3lufent=
halt in ben Raufen unb baS ©iiinehmen ber ÜDtaplzeiten

Sur Serfügung fiepen, ©s foil einœanbfreieS Srinf'roaffer
oorpanben fein. 3. gür Arbeiten im SBaffer finb bie
airbeiter zur Sragung ber oom Unternehmer ober ber
©emeinbe ju liefernben ©cpuhlleiber anzuhalten.

Strt. 34. Überprüfung. Ser oergebenben Se=

pörbe fiept jeberjeit bas IRecpt p, bie ©rfültung ber in
atbfc^nitt VI zur gürforge für bie airbeiter aufgeftellten
Sorfcpriften z« überprüfen. Sei ßuroieberpanblungen
f'ann fie bie nötigen Sorfeprungen auf tRecpnung beS

Unternehmers ausführen laffen ober burd) Serroarnung,
burd) ©ntzug ber begonnenen Slrbeit unb altfäUig 2luS=

fcpluf? oon fünftigen Setoerbungen einfcpreiten.

VII. aïbf«^ï«§ unb ber Serträge.
3lrt. 35. SertragSurfunbe. 1. Sie Sergebung

erfolgt in ber Siegel burd) einen fcpriftticpen Sertrag,
bem neben biefer Serorbung bie allgemeinen, foroie bie

befonberen Sebingungen unb SJtaffoorfcpriften nacp ben
Normalien, roie fie zmifd)en bem ©cproeiz- Ingenieur»
unb 3lrcpiteftenoerein unb ben betreffenben. SerufSoer=
bänben oereinbart roorben finb, zu ©runbe gelegt roer»
ben. 2. Ser Sertrag, ber flar unb beftimmt abgefaßt
fein foil, pat inSbefonbere bie nähern Seftimmungen zu ent=

halten über : ;i) 3lrt unb ©igenfcpaft ber zu oergebenben Sirs
beit ; h) LteferungS= unb SollenbungSfriften, einfcpliefslicp
allfälliger Seitfriften; c) allfätlige Äonoentionalftrafen,
beren ^öpe unb SorauSfepungen, unter benen fie fällig
roerben, ber ifkämien für oorzeitige Sollenbung oott Sirs
beiten; d) greife unb ^aplungsbebingungen ; e) aiuSfüp=

rung unb Serecpnung allfälliger aftepr= ober 9Jlinber=
arbeiten, Sorbepalt aiifälliger Slnberungen ufro. ; f) 3lb=

napme unb Slbredjnung; jr) ©icperpeitSleiftung, Umfang
unb Sauer ber Serantroortlicpfeit beS Unternehmers.

fl.-G. Landquarfer Maschinenfabrik in Olfen.

Moderne Holzbearbeifungs- und Sägereimaschinen.
Telephon 2.21, ;—

' ' '' Telegramme: Olma.

Fischer i Siert
Verkaufsbureau

Basel.
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Art. 29. Lohnauszahlung. Die Auszahlung
des Lohnes soll mindestens alle 14 Tage und darf keines-

Wegs in einer Wirtschaft erfolgen. Bezahlt der Unter-
nehmer seine Arbeiter nicht pünktlich, so hat die ver-
gebende Behörde das Recht, die Arbeitslöhne auf Rech-
nung des Unternehmers selbst auszurichten und sich von
diesem für die Lohnauszahlungen weitere Sicherheit geben
zu lassen.

Art. 30. Verkauf von Getränken und Lebens-
Mitteln. Dem Unternehmer und seinem Aussichtsper-
sonal, sowie den Arbeitern und deren Organisationen,
ist der Verkauf von Getränken und Lebensmitteln an
die Arbeiter untersagt. In besonderen Fällen können
Ausnahmen durch die vergebende Behörde im Rahmen
der wirtschaftspolizeilichen Vorschriften bewilligt werden.

Art. 31. Arbeitskräfte. Bei gleicher Leistungs-
fähigkeit sind vorzugsweise einheimische und ortsansäßige
Arbeiter zu beschäftigen.

Art. 32. Unfall- und Krankenversicherung.
Sämtliche Angestellte und Arbeiter müssen gegen die Folgen
von Unfällen und Berufskrankheiten versichert sein. Maß-
gebend sind hiebei die Grundsätze der eidg. Kränken- und
Unfallversicherung selbst dann, wenn die betreffenden
Unternehmer diesen Gesetzen an sich nicht unterstellt sind.
Der Unternehmer hat sich der Behörde gegenüber auf deren
Verlangen darüber auszuweisen, daß.er diesen Bedingungen
Und den gesetzlichen Vorschriften nachgekommen ist.

Art. 33. Arbeitsräume und Sicherheitsein-
Dichtungen. 1. Bezüglich Sanitätszeug und Aborten
aus Bauplätzen wird auf Art. 8 der Gerüstvorschristen
verwiesen. 2. Soweit tunlich, ist dafür zu sorgen, daß
>m Winter heizbare Unterkünftsräume für den Aufent-
halt in den Pausen und das Einnehmen der Mahlzeiten

zur Verfügung stehen. Es soll einwandfreies Trinkwasser
vorhanden sein. 3. Für Arbeiten im Wasser sind die
Arbeiter zur Tragung der vom Unternehmer oder der
Gemeinde zu liefernden Schutzkleider anzuhalten.

Art. 34. Überprüfung. Der vergebenden Be-
hörde steht jederzeit das Recht zu, die Erfüllung der in
Abschnitt VI zur Fürsorge für die Arbeiter aufgestellten
Vorschriften zu überprüfen. Bei Zuwiederhandlungen
kann sie die nötigen Vorkehrungen auf Rechnung des
Unternehmers ausführen lassen oder durch Verwarnung,
durch Entzug der begonnenen Arbeit und allfällig Aus-
schluß von künftigen Bewerbungen einschreiten.

VII. Abschluß und Inhalt der Verträge.
Art. 35. Vertragsurkunde. 1. Die Vergebung

erfolgt in der Regel durch einen schriftlichen Vertrag,
dem neben dieser Verordung die allgemeinen, sowie die

besonderen Bedingungen und Maßvorschriften nach den
Normalien, wie sie zwischen dem Schweiz. Ingenieur-
und Architektenverein und den betreffenden, Berufsver-
bänden vereinbart worden sind, zu Grunde gelegt wer-
den. 2. Der Vertrag, der klar und bestimmt abgefaßt
sein soll, hat insbesondere die nähern Bestimmungen zu ent-
halten über : u) Art und Eigenschaft der zu vergebenden Ar-
best; l>) Lieferungs- und Vollendungsfristen, einschließlich
allfälliger Teilfristen; o) allfällige Konventionalstrafen,
deren Höhe und Voraussetzungen, unter denen sie fällig
werden, der Prämien für vorzeitige Vollendung von Ar-
besten; cl) Preise und Zahlungsbedingungen; o) Ausfüh-
rung und Berechnung allfälliger Mehr- oder Minder-
arbeiten, Vorbehalt allfälliger Änderungen usw. ; I) Ab-
nähme und Abrechnung; u) Sicherheitsleistung, Umfang
und Dauer der Verantwortlichkeit des Unternehmers.

lZ.-L. lisnäqusi'lel' ^szclàniàili in oilen.

Màne UolàsàitungZ- uns Lägereimszetiinen.
lelepkon 2,21 Velexrsmme: 01ms.

sîà L Ml
Verkaukbureau

kasel.
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3. Sie Unternehmer haben für alle Streitigfeiten mit
ber ©emeinbe ober mit ihren Slrbeitern, foraeit biefe für
bie ©emeinbe tätig fittb, ben ®erid)tSftanb Borfd)ad) an»
Zuerfennen.

Slrt. 36. BertragSbeilagen. ®er Bertrag ift
in boppelter SluSfertigung oon ben Parteien ju unter=
Zeichnen. ©ine Slbfdjtift be§ SlngeboteS, foroie bie aIX=

gemeinen unb befonberen SluSführungSbeftimmungen, bie
bei ber SluSfchreibung aufgelegten ober nom Bewerber
eingegebenen SJhtfter, tßläne, ftatifcfjen Beregnungen
unb bergt, finb beizulegen. SBeitere glätte tonnen aud)
nach Bebarf geliefert merben.

Slrt. 37. 31b red) nun g en, SlbfchlagSzahlungen.
1. Bach Beenbigung ber Slrbeit haben Slbnahme, Bad)»
mafj unb Slbredjnung môglicljft balb ftattjufinben. 2. ©r=
ftredEt fid) bie StuSfüljrung über einen, längeren Zeitraum,
fo finb. je auf ©nbe ÜBonat, bem ffortfd) ritte ber Slrbei»
ten entfpredfenb, angemeffene SlbfcfflagSjahlungen bis auf
7io ber geleifteten Arbeit ju entrichten.

Slrt. 38. Sicherheit (Kaution). 1. Sie <SicE>er=

heit (Kaution) foil in ber Siegel 10% ber ÜbernahmS»
fumme nid)t überfteigen. Sie tann burd) Bürgfdjaft
ober Bealfaution geleiftet roerben. 2. gür Bartautionen
ift ber übliche SepofitenjinS ju oergüten. 3. Bieten
Banfen, ,trebitgenoffenfcl)aften ober |ianbroerferorgam=
fationen an (Stelle ber $u leiftenben Sid)ert)eit î)inrei=
d)enbe Bürgfdjaften an, fo ift ihnen ber Borzug ju
geben. 4. Slur auS triftigen ©rünben bürfen StbfdßagS»
Zahlungen zur Berftärtung berSicherheit jutücfbehalten
roerben. 5. Sie Büdgabe ber Sicherheit hut olpte Ber»
Zug nach 3lhlauf ber feftgefegten fjrift unb nad) ©rfül»
lung fämtlicher Berpflichtungen, für bie fie gebient hat,
ZU erfolgen.

Slrt. 39. Konoentionalftrafen. $ur Sicherung
rechtzeitiger unb richtiger Vertragserfüllung tonnen Kon»
oentionalftrafen auêbebungen roerben, beren fpöhe fid)
in angemeffenen Schranfen halten foil.

VIII. Befchacrbeoerfahrcn.
Slrt. 40. Befçhroerben. 1. Sßegen Btiffachtung

ber Vorfdjriften biefer Berorbnung tonnen Bewerber
unb BerufSorganifationen (Slrbeiterorganifationen hinficht»
lieh Slbfdhnitt VI) innert 10 Sagen, oom Sage ber be=

bingten 3ufchlag§erteilung an gerechnet, beim Stabtrat
fd)riftlid)e unb einläfjlid) begrünbete Befchroerbe erheben.
Siefer hat fobann, nötigenfalls unter Zuziehung unbe»

teiligter Sad)oerftänbiger, eine Unterfudiung zu oeranftat»
ten unb geftü^t hierauf ben Befdjeib zu erteilen. 2. ©egen
ben Befdjeib beS StabtrateS tann innert 10 Sagen Be=

fd)werbe an ben ©emeinberat erhoben roerben, ber auf Sin»

trag ber ©efcf)äftSprüfungSfommiffion entfçheibet. 3. Sßirb
bie Befd»roerbe als begrünbet ertlärt, fo ift baS ©rgebniS
bei ber Bergebung zu berücfficEjtigen. ©rroeift fich bie

IS
'

E>. BeckPieterlen bei Biel-Bienne
Telephon Telephon

'< Telegra/n/n-Adresse:
PAPPBECK PIBTBKLBJI.;

empfiehlt seine Fabrikate Im 3264

Isolierplatten, Isolierteppiche
Korkplatten and sämtliche Teer- und

Asphalt - Produkte.
Daekpapiera roh und Imprägniert, In nur bester

Qualität, zu billigsten Preisen.
Carbolineum. Falzbaupappan.
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53
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Befdjroerbe als unbegrünbet, fo fallen fämtlidje Soften
ZU Saften beS BefdjroerbeführerS.

IX. Stflgcmetne ©ültigfelt biefer Berorbnung.
Slrt. 41. Bei aßen übrigen Bergebungen unb Biefe»

rungen für bie ©emeinbe, für bie bie zuftänbige Behörbe
ben SBettberoerb befchliefjt, finben bie Beftimmungen
biefer Berorbnung finngemäfj Slnroenbung. E. K.

Uerband$we$en.
Schtoeizer. Sdfloffermctftcroerbanö. SantStag unb

Sonntag ben 12. unb 13. $uti finbet in Shun bie
Selegiertenoerf ammtung beS fdjroeiz. Schloffer»
meifteroerbanbeS ftatt. gür ben Sonntag ift eine 9tunb»

fahrt auf bem Shunerfee mit ©rtrafd)tff geplant.

Umèitdewi.
Kunftgeroerbcfdjule Sujern. Surch BegierungSratS»

befd)lu| rourbe an Steße beS zurüdgetretenen fperrit
S. SBeingartner zum Sireftor ber Kunftgeroerbe»
fdjule ernannt: £>err 3 of. oon SBooS, Sehrer ber

jeichnetifchen gäcfjer an genannter Slnftalt.
Sie „SponinDuftrie" in ^rutigen im Kanton Bern,

um bie fich ^aS fantonale ©eroerbemufeum in Bern grofje
Berbienfte erroorben, fteßt, laut bem Bericht biefer Sin»

ftalt, in fdhönem ©ebenen. Qu einem zweiten oon ben

Herren fputtenlocf)er unb SB agner geleiteten KurS rourben
neue Btufter oon fpanbförben, ißapier» unb SlrbeitS»
förben angefertigt. Siefer KurS rourbe oon fieben Seil»

nehmerimten befugt, bie bann ißrerfeitS roieber neue Sir»

beiterinnen anlernen. Sie neue foeiminbufirie hat üi
fÇrutigen ©ingang gefunben unb beschäftigt bereits gegen
100 ißerfonen in ber ©rfteßung einfacher geflodhtener
Körbe, ©ine neue Stufgabe roirb bieder ft ellungoon
Spanfchadjteln fein, nad) benen eine ebenfo grofje
Stachfrage herrfcEjt roie nadh Spanförben.

Schweifjfurfe. (©ingefanbt.) Ser jüngft abifierte
SdhroeihturS bom Sauerftoff» unb SBafferftoff • SEBerf

Sujern St.»©. ift bereits unter grofjer Seilnahnte ab»

gehalten roorben. SBie roir erfahren, finb weitere
Sdjroeifîturfe in 2luSfid)t genommen, wobei
ber nädjfte ebenfaßS in Sujern für ben SJlonat Sluguft
borgefehen ift.

Slnmelbungen für biefen, fowie ebent. fpätere Kurfe
werben jeberjeit bom Sauerftoff=2BerE Sujertt
entgegengenommen, wo auöh ißKUßWtntfe w. bejogen
werben Eönnen.

Literatur.
Quitt für hraot ©ßiub. Bon|). gorftet

71 Seiten 8® format, 3^- 2.40. Berlage
Slrt. Quftitut 0rell §ü§li, 3üti<h-
Sie Kinber roerben biefe brei Sutjenb ©ebic^te fd)ou

beShalb lieb geroinnen unb fie mit unbeeinträchtigtet
greube memorieren, roeil hier burih ben Inhalt feine

irgenbroie ju hohen Slnfpritdje an baS finblidje gaffungS»
oermögen gefteßt roerben. Slud) ftedft erfreuliih oiel SÎb»

roed)Slung in biefem Büchlein : ©ebidEjte in Sialeft, benen

oft ein broßiger Çumor eigen ift, flehen in bunter Beih®

mit fdhriftbeutfihen, bie meiftenS auf einen ernften Son

geftimmt finb. 3n roißfommener SBeife haben feftlid)^
Reiten — Dftern, SBeihnacht Beufahr, ©eburtStag, ^)odh'

jeit — reichliche Beachtung gefunben. Kein 3n>eifet, bap

baS Büd)lein unferer Kinberroelt mit bem oerfprodjenen
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3. Die Unternehmer haben für alle Streitigkeiten mit
der Gemeinde oder mit ihren Arbeitern, soweit diese für
die Gemeinde tätig sind, den Gerichtsstand Rorschach an-
zuerkennen.

Art. 36. Vertragsbeilagen. Der Vertrag ist
in doppelter Ausfertigung von den Parteien zu unter-
zeichnen. Eine Abschrift des Angebotes, sowie die all-
gemeinen und besonderen Ausführungsbestimmungen, die
bei der Ausschreibung aufgelegten oder vom Bewerber
eingegebenen Muster, Pläne, statischen Berechnungen
und dergl. sind beizulegen. Weitere Pläne können auch
nach Bedarf geliefert werden.

Art. 37. Abrechnungen, Abschlagszahlungen.
1. Nach Beendigung der Arbeit haben Abnahme, Nach-
maß und Abrechnung möglichst bald stattzufinden. 2. Er-
streckt sich die Ausführung über einem längeren Zeitraum,
so find je aus Ende Monat, dem Fortschritte der Arbei-
ten entsprechend, angemessene Abschlagszahlungen bis auf
Vio der geleisteten Arbeit zu entrichten.

Art. 38. Sicherheit (Kaution). 1. Die Sicher-
heit (Kaution) soll in der Regel 10°/° der llbernahms-
summe nicht übersteigen. Sie kann durch Bürgschaft
oder Realkaution geleistet werden. 2. Für Barkautionen
ist der übliche Depositenzins zu vergüten. 3. Bieten
Banken, Kreditgenossenschaften oder Handwerkerorgani-
sationen an Stelle der zu leistenden Sicherheit hinrei-
chende Bürgschaften an, so ist ihnen der Vorzug zu
geben. 4. Nur aus triftigen Gründen dürfen Abschlags-
Zahlungen zur Verstärkung der Sicherheit zurückbehalten
werden. 5. Die Rückgabe der Sicherheit hat ohne Ver-
zug nach Ablauf der festgesetzten Frist und nach Erfül-
lung sämtlicher Verpflichtungen, für die sie gedient hat,
zu erfolgen.

Art. 39. Konventionalstrafen. Zur Sicherung
rechtzeitiger und richtiger Vertragserfüllung können Kon-
ventionalstrasen ausbedungen werden, deren Höhe sich

in angemessenen Schranken halten soll.

VIII. Beschwerdeverfahren.
Art. 40. Beschwerden. 1. Wegen Mißachtung

der Vorschriften dieser Verordnung können Bewerber
und Berufsorganisationen (Arbeiterorganisationen Hinsicht-
lich Abschnitt VI) innert 10 Tagen, vom Tage der be-

dingten Zuschlagserteilung an gerechnet, beim Stadtrat
schriftliche und einläßlich begründete Beschwerde erheben.
Dieser hat sodann, nötigenfalls unter Zuziehung unbe-
teiligter Sachverständiger, eine Untersuchung zu veranstal-
ten und gestützt hierauf den Bescheid zu erteilen. 2. Gegen
den Bescheid des Stadtrates kann innert 10 Tagen Be-
schwerde an den Gemeinderat erhoben werden, der auf An-
trag der Geschäftsprüfungskommission entscheidet. 3. Wird
die Beschwerde als begründet erklärt, so ist das Ergebnis
bei der Vergebung zu berücksichtigen. Erweist sich die
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Beschwerde als unbegründet, so fallen sämtliche Kosten
zu Lasten des Beschwerdeführers.

IX. Allgemeine Gültigkeit dieser Verordnung.
Art. 41. Bei allen übrigen Vergebungen und Liefe-

rungen für die Gemeinde, für die die zuständige Behörde
den Wettbewerb beschließt, finden die Bestimmungen
dieser Verordnung sinngemäß Anwendung. L. X.

llerbanOîmîî».
Schweizer. Schlossermeisterverband. Samstag und

Sonntag den 12. und 13. Juli findet in Thun die
Delegiertenversammlung des schweiz. Schlosser-
meisterverbandes statt. Für den Sonntag ist eine Rund-
fahrt auf dem Thunersee mit Extraschiff geplant.

Kunstgewerveschule Luzern. Durch Regierungsrats-
beschluß wurde an Stelle des zurückgetretenen Herrn
S. Weingartner zum Direktor der Kunstgewerbe-
schule ernannt: Herr Jos. von Moos, Lehrer der
zeichnerischen Fächer an genannter Anstalt.

Die „Spanindustrie" in Frutigen im Kanton Bern,
um die sich das kantonale Gewerbemuseum in Bern große
Verdienste erworben, steht, laut dem Bericht dieser An-
stalt, in schönem Gedeihen. In einem zweiten von den

Herren Huttenlocher und Wagner geleiteten Kurs wurden
neue Muster von Handkörben, Papier- und Arbeits-
körben angefertigt. Dieser Kurs wurde von sieben Teil-
nehmerinnen besucht, die dann ihrerseits wieder neue Ar-
beiterinnen anlernen. Die neue Heimindustrie hat in
Frutigen Eingang gefunden und beschäftigt bereits gegen
100 Personen in der Erstellung einfacher geflochtener
Körbe. Eine neue Aufgabe wird dieHerstellungvon
Spanschachteln sein, nach denen eine ebenso große
Nachfrage herrscht wie nach Spankörben.

Schweißkurse. (Eingesandt.) Der jüngst avisierte
Schweißkurs vom Sauerstoff- und Wasserstoff » Werk

Luzern A.-G. ist bereits unter großer Teilnahme ab-

gehalten worden. Wie wir erfahren, sind weitere
Schweißkurse in Aussicht genommen, wobei
der nächste ebenfalls in Luzern für den Monat August
vorgesehen ist.

Anmeldungen für diesen, sowie event, spätere Kurse
werden jederzeit vom Sauerstoff-Werk Luzern
entgegengenommen, wo auch Programme :c. bezogen
werden können.

Literatur.
Zum Zytvertrieb für bravi Chind. Von H. Forster.

71 Seiten 8" Format. Preis: Fr. 2.40. Verlag-
Art. Institut Orell Füßli, Zürich.

Die Kinder werden diese drei Dutzend Gedichte schon

deshalb lieb gewinnen und sie mit unbeeinträchtigter
Freude memorieren, weil hier durch den Inhalt keine

irgendwie zu hohen Ansprüche an das kindliche Fassungs-
vermögen gestellt werden. Auch steckt erfreulich viel Ab-

wechslung in diesem Büchlein: Gedichte in Dialekt, denen

oft ein drolliger Humor eigen ist, stehen in bunter Reihe

mit schriftdeutschen, die meistens auf einen ernsten Ton
gestimmt sind. In willkommener Weise haben festliche

Zeiten —^ Ostern, Weihnacht, Neujahr, Geburtstag, Hoch-

zeit.— reichliche Beachtung gefunden. Kein Zweifel, daß

das Büchlein unserer Kinderwelt mit dem versprochenen
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